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Satzung  
des Berliner Fahrgastverbands IGEB e.V. 

 
in der von der Mitgliederversammlung am 12. April 2002 beschlossenen Fassung,  
geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 3. Januar 2003 und  
geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 13. März 2009.  
 
 
§ 1 Name und Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange Berlin e.V.“, 
kurz „IGEB“. 

2. Er wurde am 3. Juli 1980 in Berlin-Charlottenburg gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. 
3. Er wurde am 17. September 1980 unter 6373 Nz in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin 

eingetragen. 
 
§ 2 Zweck 

1. Der Verein fördert die Bildung, die Verbraucherberatung, den Verbraucherschutz und den Umweltschutz. 
2. Der Verein ist Interessenvertretung für die Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Der Verein berät Fahrgäste über alle 

mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zusammenhängenden Fragen, insbesondere hinsichtlich von Fahrverbin-
dungen und Tarifen sowie bei Konflikten mit Verkehrsunternehmen. 

3. Der Verein beschäftigt sich mit der Beobachtung und Analyse der Verkehrspolitik und Verkehrsbegebenheiten. 
4. Insbesondere erforscht der Verein die Möglichkeiten einer zukunftsorientierten, fahrgastgerechten Verbesserung im 

öffentlichen Verkehr und entwickelt hierzu realistische Konzepte. 
5. Untersuchungen und Ergebnisse werden der Öffentlichkeit durch die Publikationen des Vereins sowie durch die 

Pressearbeit zugänglich gemacht. Damit wird gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zur Volksbildung geleistet. Ferner 
werden Untersuchungen und Ergebnisse den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung zugeleitet und die Verwirkli-
chung verfolgt. 

6. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstig-
te Zwecke" der Abgabenordnung. 

7. Der Verein ist politisch und wirtschaftlich unabhängig sowie ethnisch und konfessionell neutral. 
8. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 

1. Beitritt 
1.1 Der Verein betreibt organisierte Bürgerbeteiligung an der Verkehrspolitik und steht damit allen Bürgern zur Mitglied-

schaft offen. 
1.2 Korporative Mitgliedschaft ist möglich. 
1.3 Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. 
1.4 Mit der Unterzeichnung des Antrages auf Mitgliedschaft werden Satzung und Vereinsbeschlüsse anerkannt. 
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1.5 Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 
1.6 Zwischen der Einberufung und dem Stattfinden einer Mitgliederversammlung dürfen keine Neumitglieder in den 

Verein aufgenommen werden. 
 
2. Rechte und Pflichten 

2.1 Alle Mitglieder sind gleichberechtigt, soweit nicht gesetzliche oder satzungsgemäße Bestimmungen entgegenstehen. 
2.2 Alle Mitglieder haben das Recht zur Teilnahme am Vereinsgeschehen in den Abteilungen, zur Information durch und 

zur Antragstellung an die Organe im Rahmen der Geschäftsordnung sowie zur Anrufung des Ehrengerichts. 
2.3 Alle Mitglieder haben die Pflicht zur Loyalität zum Verein, zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge und zur Einhaltung 

von Satzung und Beschlüssen. 
 
3. Beendigung der Mitgliedschaft 

3.1 Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich zu erklären und wird zum Ende des Kalenderjahrs wirksam. Vorstandsmit-
glieder benötigen für die Wirksamkeit ihres Austritts die Entlastung. 

3.2 Die Mitgliedschaft im Verein erlischt, wenn ein Mitglied nicht mehr zu ermitteln ist (zum Beispiel unbekannter Aufent-
halt). 

3.3 Ein Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen 
- bei vereinsschädigendem und unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins, 
- bei Missachtung bzw. Verstoß gegen die Satzung oder Beschlüsse 
- bei einem Beitragsrückstand von mehr als einem Jahresbeitrag. 

3.4 Über den Ausschluss beschließt das Ehrengericht. Der Beschluss wird sieben Tage nach seiner Veröffentlichung 
rechtskräftig, wenn bis dahin nicht Widerspruch bei der Mitgliederversammlung geltend gemacht wurde. Die Mitglie-
derversammlung entscheidet innerhalb von 30 Tagen endgültig. Die Beteiligten sind grundsätzlich zu hören. 

 
4. Mitglieder (vor allem Mandatsträger) sind auch nach beendeter Mitgliedschaft an die Geheimhaltungspflicht gebun-

den. 
 
§ 4 Beiträge 

Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag, der in der Beitragsordnung festgesetzt wird. 
 
§ 5 Mitgliederversammlung 

1. Status und Durchführung 
1.1 Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen Mitgliedern. Sie ist die unmittelbare Vertretung der Mitglieder, 

höchstes Vereinsorgan und hat im Rahmen von Gesetz und Satzung unbeschränkte Beschlusskraft. 
1.2 Zur Beschlussfähigkeit müssen mindestens fünf Prozent der Mitglieder anwesend sein. 
1.3 Hauptaufgabe der Mitgliederversammlung sind die Neuwahl und Entlastung des Vorstands und des Ehrengerichts 

sowie die Beschlussfassung in Satzungsangelegenheiten und in allen durch Gesetz und Satzung an sie gebundenen 
Entscheidungsfällen. 

1.4 Einmal im Kalenderjahr hat eine Mitgliederversammlung stattzufinden, die als Jahreshauptversammlung abzuhalten 
ist. 

1.5 Die Mitgliederversammlung wird spätestens vierzehn Tage vor dem Termin (Poststempel) unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung vom Vorstand schriftlich oder durch Bekanntgabe im Pflichtblatt einberufen. 

1.6 Es sind Anwesenheitslisten und Ergebnisprotokolle zu führen, wobei Letztere den Mitgliedern schriftlich zur Kenntnis 
zu geben sind. 

1.7 Die Beurkundung der Beschlüsse und Ausfertigung der Protokolle erfolgt mit Unterzeichnung durch den Vorsitzen-
den und den Protokollführer. 

1.8 Mindestens ein Fünftel der Mitglieder können unter entsprechender Begründung vom Vorstand die Einberufung einer 
Mitgliederversammlung erzwingen. 
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2. Mitgliederversammlung 
2.1 Alle drei Jahre finden in der Jahreshauptversammlung (Mitgliederversammlung) allgemeine Vereinswahlen zum 

Vorstand und zum Ehrengericht statt. 
2.2 Aktives Wahlrecht haben alle Mitglieder, an die der Verein keine Forderungen hat. Das Ehrengericht kann Ausnah-

men zulassen. Aktives Wahlrecht kann nur persönlich im Versammlungsraum ausgeübt werden und ist nicht über-
tragbar. 

2.3 Passives Wahlrecht haben alle volljährigen Mitglieder, die mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung Mitglied sind 
und gegen die der Verein keine Forderungen hat. Passives Wahlrecht kann auch in Abwesenheit ausgeübt werden, 
wenn vor der Eröffnung des Wahlgangs dem Vorstand eine schriftliche Erklärung des Kandidaten vorliegt, a) dass er 
kandidieren will, b) für wie viele Wahlgänge er kandidiert, c) ob er die Wahl annimmt, d) ab welchem Stimmenver-
hältnis er die Annahme der Wahl verweigert. 

2.4 Wahlen und andere personenbezogene Entscheidungen finden schriftlich und geheim statt. Die Stimmzettel werden 
für die Dauer des jeweiligen Mandats unter Verschluss aufbewahrt. 

2.5 Alle von der Mitgliederversammlung gewählten Personen gelten als Mandatsträger im Sinne der Vereinssatzung. 
2.6 Einfache Personalunion durch Mandatsträger ist zulässig. 
2.7 Bei Rücktritt von Mandatsträgern muss binnen vier Wochen nachgewählt werden. Der Rücktritt ist gegenüber dem 

Vorsitzenden zu erklären und wird mit der Entlastung wirksam. 
2.8 Der Vorsitzende kann in begründeten Fällen Mandatsträger suspendieren. 
2.9 Eine Entlastung von Mandatsträgern kann erst nach Abgabe des Rechenschaftsberichts vor dem einsetzenden 

Organ erfolgen. 
2.10 Durch Neuwahlen erworbene Mandate enden mit Ablauf der laufenden Amtszeit. 
2.11 Bei satzungsmäßigen Neuwahlen leitet das bisherige Ehrengericht die Mitgliederversammlung. 
 
3. Abstimmungen 
3.1 Sachbeschlüsse können in der Abstimmung durch Akklamation erwirkt werden. Jede andere Abstimmung findet 

geheim statt. 
3.2 Wenn ein Mitglied eine geheime Abstimmung wünscht, ist dem ohne Aussprache zu entsprechen. Dieser Wunsch 

muss nicht begründet werden. 
3.3 Abstimmungsergebnisse kommen mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder zustande. 
3.4 Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschlussgegenstand in der Mitgliederversammlung als abgelehnt, in allen übrigen 

Organen gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
4. Anträge 
4.1 Anträge und Anfragen an die Mitgliederversammlung sind spätestens sieben Tage vor dem Termin schriftlich dem 

Vorstand zuzuleiten. Hiervon ausgenommen sind Geschäftsordnungs- und Initiativanträge. 
4.2 Antragsrecht für die Mitgliederversammlung haben alle Mitglieder und Organe. 
 
§ 6 Vorstand 

1. Der Vorstand ist oberstes Vereinsorgan zwischen den Mitgliederversammlungen und besteht aus dem Vorsitzenden, 
einem oder zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und den Abteilungsleitern. Der Vorsitzende, die 
stellvertretenden Vorsitzenden und der Schatzmeister vertreten den Verein im Sinne von § 26 Absatz 2 BGB. 

2. Der Verein wird durch ein Vorstandsmitglied gesetzlich vertreten. 
3. Die Mitglieder des Vorstands vertreten sich im Rahmen des vom Vorstand zu erlassenden Geschäftsverteilungs-

plans gegenseitig. 
4. Der Vorsitzende repräsentiert und leitet den Verein und übt das Aufsichts-, Ordnungs-, Weisungs- und Kontrollrecht 

(nicht über das Ehrengericht) aus. Er hat für den reibungslosen Ablauf des Vereinsgeschehens zu sorgen. Anstelle 
der Organe kann er unaufschiebbare und Notentscheidungen treffen. Er kann sich die Erledigung einzelner Vorgän-
ge selbst vorbehalten. Presse und politische Kontakte, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationsbeziehungen sowie die 
Vertretung des Vereins in externen Organisationen gehören zu seinem Geschäftsbereich. Er leitet alle Sitzungen und 
Versammlungen der Organe, denen er angehört. Er hat, außer in der Mitgliederversammlung, ein in der jeweiligen 
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Sache einmaliges, zu begründendes Vetorecht, mit dem er den sofortigen Vollzug eines Beschlusses aussetzen und 
eine erneute Behandlung im selben oder nächsthöheren Vereinsorgan erwirken kann. 

 
 
§ 7 Ehrengericht 

1. Das Ehrengericht besteht aus drei Mitgliedern, die im Verein kein weiteres Mandat bekleiden. Es wird von der Mit-
gliederversammlung gewählt. 

2. Es ist Revisions- und Schiedsorgan, jedoch nur als Revisionsorgan initiativ. 
3. Es ist souverän und unabhängig. 
4. Es tritt bei Bedarf zusammen und muss dabei vollzählig sein. 
5. Vorsitzender des Ehrengerichts ist immer das Mitglied mit der höchsten Stimmenzahl. Bei Stimmengleichheit wird die 

Amtszeit aufgeteilt, wenn nicht ein Kandidat verzichtet. 
6. Ersatzbeisitzer ist das Mitglied mit der vierthöchsten Stimmenzahl. Es tritt nur ein, wenn das Ehrengericht nicht 

vollzählig ist oder wenn ein Beisitzer aus dem Ehrengericht ausscheidet (Nachrücker). 
7. Über jede Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll zu führen. 
8. Das Ehrengericht kann in allen Angelegenheiten von jedem Mitglied, jedem Organ oder jeder Abteilung angerufen 

werden und hat binnen zwei Wochen zu tagen. 
9. Die Amtszeit des Ehrengerichts beginnt und endet bei Neuwahlen. 
 
§ 8 Abteilungen 

Der Verein gliedert sich in Abteilungen, die durch die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den Mitglieder gebildet bzw. aufgelöst werden. 

 
§ 9 Finanzen 

1. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins 
erhalten. Die Vergütungen an hauptamtliche Mitarbeiter und Aushilfen bleiben hiervon unberührt, wenn diese im 
Rahmen eines für den öffentlichen Dienst gültigen Tarifvertrags bleiben. 

2. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütungen begünstigen. 

3. Die Mitglieder erhalten geleistete Sach- und Bareinlagen nur dann zurück, wenn diese ausdrücklich dem Verein 
geliehen wurden. Beiträge werden auch dann nicht erstattet, wenn ein Mitglied vor Ablauf des Erhebungszeitraums 
ausscheidet. 

 
§ 10 Satzung 

1. Satzungsänderungen und -neufassungen sowie Änderungen des Vereinszwecks werden in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit beschlossen. 

2. In Ergänzung der Satzung erlässt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit eine Beitragsordnung. 
3. Für sämtliche Angelegenheiten, die durch die Satzung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des BGB. 
 
§ 11 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2. In dieser Mitgliederversammlung werden die Liquidatoren gewählt. 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine 

steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung zur Förderung der Bildung, insbesondere zur Pflege des histo-
rischen Erbes der Verkehrsgeschichte. 

 
gez. Christfried Tschepe 
Vorsitzender 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


